
Zeitschrift: Wohnen

Herausgeber: Wohnbaugenossenschaften Schweiz; Verband der gemeinnützigen
Wohnbauträger

Band: 87 (2012)

Heft: [3]: Wohnen & Menschen

Rubrik: Recht

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Tipps & Tricks

Recht

Hat jeder Mensch
das Recht auf eine
Wohnung?
Wie Genossenschaftsbewohner beim Wohnen mitreden können und
wann die Gastfreundschaft Grenzen hat: Vier Fragen an Michael
Schlumpf vom Rechtsdienst von Wohnbaugenossenschaften Schweiz.

Dezember 2012 – extra 19

Gibt es in der Schweizeinverbrieftes Recht
auf eine Wohnung?
Nein. Im Zusammenhang mit den verfas­sungsmässigen

Grundrechten gibt es in der
Schweiz diesbezüglich keinen Anspruch. Es

steht also nirgends geschrieben, dass allen ei­ne

Wohnung zusteht. Steckt jemand in einer
prekärenWohnsituation, kann er sich aber an

unsere sozialen Einrichtungen wenden.

Aber wenn meine Genossenschaftswohnung

totalsaniert wirdodereinemNeubau
weichen muss, habe ich dann als Mitglied
einer Baugenossenschaft Anspruch auf
eine Ersatzwohnung?
Das ist nicht zwingend der Fall. Viele Bau­genossenschaften

verpflichten sich jedoch

in ihren Statuten, den Mitgliedern eine ge­eignete

Ersatzwohnung anzubieten, falls
ein Auszug wegen einer umfassenden Sa­nierung

oder einem Ersatzneubau nötig
wird. Das klappt auch in den meisten Fällen
bestens. Sollte es einer Genossenschaft aus

irgendwelchen Gründen unmöglich sein,
ein Ersatzobjekt zur Verfügung zu stellen
und sie sich gezwungen sehen, die Kündi­gung

auszusprechen, kann der Mieter diese

anfechten.

Mitglieder von Baugenossenschaften können

mitbestimmen. Ein konkretes Instrument

dazu ist zum Beispiel der Antrag an
dieGeneralversammlung.Kannein solcher
spontan an der GV eingebracht werden?
Es kommt darauf an, ob aus dem Antrag ein
Beschluss gefasst werden soll. Ein Spontan­antrag

mit Beschlussfassung ist nicht mög­lich.

Es ist nämlich so, dass ein ordentlicher
Antrag im Normallfall zwanzig Tage vor der
GV schriftlich eingereicht, auf die Traktan­denliste

gesetzt und allen Mitgliedern zuge­stellt

werden muss. Wer an der GV spontan
eine Idee einbringen will, hat jedoch die
Möglichkeit,dieseunterVaria vorzubringen.
Ein Beschluss darüber kann jedoch erst an

der nächsten GV gefasst werden.

Viele Leute beherbergen gerne Gäste. Darf
man als Mieter andere Personen in seiner
Wohnung aufnehmen?
In unseren Musterstatuten ist dieser Aspekt
erwähnt. Dort heisst es: Die dauerhafte Auf­nahme

von anderen Personen ist in der Miet­wohnung

nicht zulässig. Wenn der Mieter
vonGästenspricht, ist dasnatürlicheine De­finitionsfrage.

Wohnen beispielsweise über
einen längeren Zeitraum sieben Menschen

in einer Zweizimmerwohnung, kanndie Ge­nossenschaft

wohl zu Recht eine übermässi­ge

Beanspruchung der Mietsache geltend
machen. Dasselbe gilt übrigens für die Un­termiete,

für die es ja sowieso die Zustim­mung

der Genossenschaft braucht. Und im­mer

mehr Genossenschaften bestimmen,
dass das Mitglied selber in der Wohnung le­ben

muss.

Dr. iur. Michael schlumpf ist Berater beim
Rechtsdienst von Wohnbaugenossenschaften
Schweiz.

FundStück

Tod in der
Genossenschaft

Wenn ganz verschiedene Menschen auf
engem Raum zusammenwohnen, kann
es schon mal zu Reibereien kommen.
Aber gleich Mord und Totschlag? Im
Alltag zum Glück nicht! Doch warum
sich nicht einmal ineine abenteuerliche
Geschichteentführen lassen? In seinem

nächsten Buch erzählt Krimiautor Ste­phan

Pörtner von einer Genossen­schaftssiedlung,

in der Mysteriöses ge­schieht.

Allzu viel sei noch nicht verra­ten,

nur dies: Es geht um einen toten
Alkoholiker, verdächtige Scherben, du­biose

Immobilienspekulanten und ei­nen

beherzten Hauswart.
Der «Genossenschaftskrimi» eigens

für Wohnbaugenossenschaften Schweiz
verfasst, erscheint im nächsten Früh­sommer.

Als Erinnerung an das Uno­Jahr

der Genossenschaften werden alle
Baugenossenschaften ein persönliches
Exemplarerhaltenund eszum Vorzugs­preis

für ihre Bewohnerinnen und Be­wohner

bestellen können. Der Krimi
wird ausserdem im Buchhandel erhält­lich

sein. Wohnen wird auf jeden Fall
informieren, wenn es soweit ist.

Mehr zum Autor: www.stpoertner.ch
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